
Tambour-Ordonnanz für die eidgen. Truppen, nebst Anleitung 

J,fIJ betreffend die Stellung des Tambourmajors und wie die Zeichen 
" durch denselben gegeben werden sollen. Vom eidgen. Kriegsrath 

genehmigt. 16. Zürich den 14. August 18~. 


